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DATUM 14.02.2012

vielen Dank für Ihr E-Mail-Schreiben vom 11. Februar 2012, mit welchem Sie um Auskunft

nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG), § 3 des

Umweltinformationsgesetzes (VIG) und § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheits

bezogenen Verbraucherinformation (VIG) bitten, im Zusammenhang mit einer Meldung des

Senders 024 im Internet bezüglich der Kontrollen der Lebensmittelbehörde bei der Firma

"Müller-Brot" in Neufahrn in Bayern.

Die von Ihnen in diesem Zusammenhang begehrten Auskünfte können von hier nicht gegeben

werden, da beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(BMELV) in dieser Angelegenheit keine amtlichen Informationen vorliegen. Das Bundesmi

nisterium ist in die Kontrolle der Lebensmittelüberwachung und in die veranlassten Maßnah

men nicht involviert. Nach § 38 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches

(LFGB) sind die Länder für die Lebensmittelüberwachung zuständig.

Sie müssten sich ggf. mit Ihrem Anliegen an die zuständigen Behörden des Freistaats Bayern

wenden.

Das BMELV war von dem Geschehen um die Firma Müller..Brot lediglich einmal indirekt

über eine Presseanfrage der Süddeutschen Zeitung berührt. Eine Kopie der darauf hin von der

Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Meldung füge ich diesem Schreiben bei.



SEITE2VON 2

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Information behilflich sein, auch wenn ich Ihre konkre

ten Fragen nicht beantworten konnte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Brandhoff




